
Amtliche Bekanntmachung  
 

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 
der Stadt Gotha zu den Kommunalwahlen 

am 26. Mai 2024 
 

 
I.  Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am 23. April 2024 um 17.00 Uhr 

im Bürgersaal des Rathauses, Hauptmarkt 1, in 99867 Gotha statt. 
 

Tagesordnung:  
 

1. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Oberbürgermeisters 
der Stadt Gotha und Beschlussfassung über ihre Zulassung. 
 

2. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen 
für die Wahl der Stadtratsmitglieder und Beschlussfassung über ihre Zulassung 
 

3. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
des Ortsteils Boilstädt und Beschlussfassung über ihre Zulassung. 
 

4. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
des Ortsteils Siebleben und Beschlussfassung über ihre Zulassung. 
 

5. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
des Ortsteils Sundhausen und Beschlussfassung über ihre Zulassung. 
 

6. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
des Ortsteils Uelleben und Beschlussfassung über ihre Zulassung. 

 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter. 
 

 
II. Für den Fall, dass Einwendungen gegen den Beschluss/die Beschlüsse des Wahlaus-

schusses der Stadt Gotha zur Nichtzulassung von Wahlvorschlägen bis zum 29. April 
2024, 18.00 Uhr, erhoben werden oder von Amts wegen eine nochmalige Beschlussfas-
sung über einzelne Wahlvorschläge notwendig ist,  

 
findet am 30. April 2024 um 17.00 Uhr, im Rathaus, Bürgersaal, Hauptmarkt 1 in 
99867 Gotha eine öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Gotha statt. 

 
Tagesordnung:  

 
1. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-

schläge für die Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Gotha auf Grund von Ein-
wendungen oder von Amts wegen. 
 

2. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge oder Listenverbindungen für die Wahl der Stadtratsmitglieder auf Grund 
von Einwendungen oder von Amts wegen.   



 
3. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-

schläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Boilstädt auf Grund 
von Einwendungen oder von Amts wegen. 
 

4. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Siebleben auf Grund 
von Einwendungen oder von Amts wegen. 
 

5. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Sundhausen auf Grund 
von Einwendungen oder von Amts wegen. 
 

6. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Uelleben auf Grund von 
Einwendungen oder von Amts wegen. 

 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter. 
 

 
Hinweis: 
Werden keine Einwendungen erhoben und/oder ist von Amts wegen eine nochmalige Be-
schlussfassung über einzelne Wahlvorschläge nicht notwendig, findet die Sitzung des 
Wahlausschusses am 30. April 2024 nicht statt. Bitte beachten Sie ggf. die Aushänge. 

 
 
Gotha, 25.03.2024 
 
 
Langenhan 
Wahlleiter der Stadt Gotha 
 


